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Datum
04.01.2016 BV/2016/148

Gremium Beratungs-
folge Termin Beschluss TOP

Umwelt-, Bau- und 
Feuerwehrausschuss 1 04.02.2016

Haupt- und Finanzausschuss 1 08.02.2016

Verlängerung der Anpassung der Wertgrenzen für Vergaben nach VOB und VOL für die 
Stadtentwässerung Wedel

Mitteilungsvorlage für den UBFA:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss nimmt Kenntnis von der als Anlage beigefügten Änderung 
der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadtentwässerung Wedel.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wedel beschließt die der Beschlussvorlage beigefügte 
Änderung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadtentwässerung Wedel über die Höhe der zu 
beachtenden Wertgrenzen gemäß VOB und VOL.

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein
FINANZIERUNG

Gesamtkosten
der Maßnahmen

Jährliche Folge-
kosten/-lasten Eigenanteil Zuschüsse /Beiträge

      EUR       EUR       EUR       EUR
Veranschlagung im 

Ergebnisplan Finanzplan (für Investitionen) Produkt
2015 Betrag:       EUR 2015 Betrag:       EUR      
2016 Betrag:       EUR 2016 Betrag:       EUR      
2017 Betrag:       EUR 2017 Betrag:       EUR      
2018 Betrag:       EUR 2018 Betrag:       EUR      
     

Werkleiter
Herr Harms 
(Tel. 18009-21)

          Bürgermeister
Herr Schmidt 
(Tel. 707-200)



Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. BV/2016/148

Begründung:

1. Ziel(e) der Maßnahme und Grundlage(n)/Indikator(en) für die Zielerreichung:

Durch die Anhebung der Wertgrenzen soll die Beschleunigung von Vergaben zur Stärkung der 
regionalen Wirtschaft erfolgen.

2. Darstellung des Sachverhalts:

Die bei Vergaben zu beachtenden Wertgrenzen wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II auf 
Bundes- und Landesebene angehoben.
Die Befristung für Schleswig-Holstein erfolgte zunächst bis zum 24.11.2010 und im Anschluss daran 
bis zum 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 und 31.12.2015.
Durch die Landesverordnung zur Änderung der schleswig-holsteinischen Vergabeverordnung 
(SHVgVO) vom 14.12.2015 wurde eine Verlängerung bis zum 31.12.2017 angeordnet.
Die Stadt Wedel ist berechtigt und gehalten, diese Vorgaben zu beachten und umzusetzen.
Die Änderung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadtentwässerung Wedel sollte daher 
bis zum 31.12.2017 verlängert werden.

Die Verordnung vom 14.12.2015 ist am 23.12.2015 veröffentlicht worden und in Kraft getreten.

3. Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Erhöhung der Wertgrenzen sollen Vergabeverfahren beschleunigt und die regionale 
Wirtschaft gefördert werden.

4. Entscheidungsalternativen und Konsequenzen:

keine

5. Darstellung der Kosten und Folgekosten:

keine

Anlage

Änderung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung
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Anlage 1

Änderung der
Ausschreibungs- und Vergabeordnung

der Stadtentwässerung Wedel

Artikel I

Die Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadtentwässerung Wedel vom 18.05.2006 wird aufgrund 
der Landesverordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Schleswig-Holsteinische 
Vergabeverordnung – SHVgVO) vom 14.12.2015 wie folgt geändert:

Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

§ 3 a
Angepasste Wertgrenzen, Transparenz

1. Bis zum 31. Dezember 2017 gelten abweichend von § 3 Abs. 1 und 2 folgende Wertgrenzen:

(1) Freihändige Vergabe für Bauleistungen nach VOB
Ohne Preisumfrage bis unterhalb   10.000,00 EUR
Nach Preisumfrage ab 10.000,00 € bis unterhalb von 100.000,00 EUR

(2) Beschränkte Ausschreibung für Bauleistungen nach VOB
ab 100.000,00 EUR bis unterhalb 1.000.000,00 EUR

(3) Freihändige Vergabe für Liefer- und Dienstleistungen nach VOL
Ohne Preisumfrage bis unterhalb   10.000,00 EUR
Nach Preisumfrage ab 10.000 EUR bis unterhalb  von 100.000,00 EUR

(4) Öffentliche Ausschreibung für Liefer- und Dienstleistungen nach VOL
Liefer- und Dienstleistungen ohne Bauleistungen
ab 100.000,00 EUR bis unterhalb 200.000,00 EUR

2. Bei Vergaben nach der VOB/A ist bei beschränkten Ausschreibungen ab einem 
Auftragswert von 150.000 Euro und freihändigen Vergaben ab einem Auftragswert von 
50.000 Euro nach Zuschlagserteilung  auf der Internetplattform der Stadtentwässerung 
Wedel zu informieren.

Diese Information ist sechs Monate vorzuhalten und muss folgende Angaben enthalten:
1) Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer und E-Mailadresse des Auftraggebers
2) gewähltes Vergabeverfahren
3) Auftragsgegenstand
4) Ort der Ausführung 
5) Name des beauftragten Unternehmens

3. Bei Vergaben nach der VOL/A ist ab einem Auftragswert von 25.000 Euro nach 
Zuschlagserteilung  auf der Internetplattform der Stadtentwässerung Wedel zu 
informieren.
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Diese Information ist sechs Monate vorzuhalten und muss folgende Angaben enthalten:
1) Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer und E-Mailadresse des Auftraggebers
2) gewähltes Vergabeverfahren
3) Auftragsgegenstand
4) Ort der Ausführung 
5) Art und voraussichtlicher Umfang der Leistungen 
6) Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

4. Für die Wertgrenzen sind die geschätzten Auftragssummen ohne Mehrwertsteuer maßgebend.

Artikel II

Die Änderung zur Ausschreibungs- und Vergabeordnung tritt am Tag nach der Ausfertigung in Kraft. 

Wedel, 

Schmidt
Der Bürgermeister


